B e i t r a g s o r d n u n g 

gültig ab 01.01. 2005

Mindestbeitrag für die Mitglieder

nach Punkten 1 bis 3

50 €

· Städte und Gemeinden:

zahlen den Mindestbetrag zuzüglich einem jährlichen Betrag von 

6 Cent  je Einwohner

· Landkreise:

zahlen den Mindestbetrag zuzüglich einem jährlichen Betrag von

6 Cent  je Einwohner

· Gewerbliche Unternehmen:

Selbsteinschätzung, mindestens jedoch den Mindestbeitrag

· Vereine, Verbände und Einzelmitglieder:

Selbsteinschätzung, mindestens jedoch 25 €

1. Die Mitgliederversammlung beschließt die Beitragsordnung des Vereins und entscheidet über den jährlichen Beitrag.

2. Die Mitgliedsbeiträge werden durch den Schatzmeister des Vereins oder seinen Beauftragten auf der Grundlage der Einwohnerzahlen des letzten vorliegenden Statistischen Jahrbuchs berechnet und mit einer Rechnung von den Vereinsmitgliedern im ersten Quartal des laufenden Beitragsjahres abgerufen.

3. In der Rechnung werden mindestens die Literaturquelle der Berechnung und die Zahlungsfrist von 14 Tagen benannt.

